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DIE VORTEILE:

  Einfaches Handling: Weiterverar-
beitung von Intraoral- Scannerdaten, 
Weiterverarbeitung des Zahnersatzes 
ohne Zeitverlust

  optimale Passgenauigkeit, perfekte 
Gefügestruktur und Oberfl ächen-
beschaffenheit

  Wirtschaftliche Herstellung, bis zu 
30 % Gewichts ersparnis

  Legierung: 
Orplid CF, 72 % Gold

Nur den Materialpreis bezahlen – 
ohne weitere Kosten
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JETZT TESTEN!

GOLD

Die 3D-Druck-Technologie eröffnet eine 
neue Welt der digitalen Bearbeitung  den-
taler Strukturen und ergänzt somit ideal
die Fräsen- in-Edelmetall-Technologie.

Die digitale Prozesskette umfasst die schnelle 
Weiterverarbeitung der Intraoral-Scanner- 
Daten. Optimale Passgenauigkeit, Gefüge-
struktur und Oberfl ächenbeschaffenheit
sind garantiert.
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BERLIN – Konkreter politischer Handlungsbedarf besteht bei der zahnärztlichen 
Versorgung von Patienten mit besonderem Unterstützungsbedarf. Für eine uneinge-
schränkte Partizipation bittet die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Gesund-
heitspolitik, sich für die erforderlichen Lösungen einzusetzen:

1. Versorgung in stationären Behinderteneinrichtungen
Immer wieder müssen Kooperationsverträge in Behinderteneinrichtungen ab-

gelehnt werden, weil diese auf Pflegeeinrichtungen begrenzt sind. Hier ist eine  
Erweiterung auf Behinderteneinrichtungen sinnvoll.

2. Medizinische Behandlungszentren und Sozialpädiatrische Zentren
Der Gesetzgeber hat für die medizinische Betreuung von Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderung Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) geschaffen, für erwachsene 
Patienten mit Behinderung Medizinische Zentren für Erwachsene mit Behinderung 
(MZEB), in denen bislang keine Zahnmedizin stattfinden darf. Eine Weiterentwick-
lung ist erforderlich.

3. Ambulant tätige Anästhesisten
Pflegebedürftige Ältere und Personen mit geistiger Behinderung benötigen 

häufig eine zahnärztliche Behandlung in Allgemeinanästhesie. Es ist sehr schwierig, 
für diese oft in ambulanten OP-Zentren durchgeführten Behandlungen Anästhesis-
ten zu gewinnen. Grund ist deren Budget-Deckel. Der Gesetzgeber muss diese For-
men der Allgemeinanästhesie außerhalb der Gesamtvergütung einordnen.

4. Schnittstelle Zahnmedizin und Krankenhaus
Bei vielen Patienten mit Behinderung liegen große allgemeinmedizinische Be-

einträchtigungen vor, sodass die zahnärztliche Behandlung in Allgemeinanästhesie 
nur unter stationären Bedingungen möglich ist, ebenso bei Pflegebedürftigen und 
Patienten mit schweren Allgemeinerkrankungen. Die stationäre Versorgung hält 

jedoch keine gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür vor. Es existieren weder pas-
sende DRGs noch die gesetzliche Möglichkeit, dass Zahnärzte als Belegzahnärzte in 
Krankenhäusern tätig werden können. Eine Gesetzesänderung ist erforderlich.

5. Vergütung von Leistungen bei Pflegebedürftigen  
und Menschen mit Behinderungen

Die ambulante zahnmedizinische Behandlung von Pflegebedürftigen und Men-
schen mit Behinderung im Wachzustand ist sehr aufwendig, bindet viel Personal 
und Zeit. Dies wird nicht abgebildet.

6. Betreuung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen
Die zahnärztliche und präventive Betreuung von Pflegebedürftigen und Per-

sonen mit Behinderung muss weiter intensiviert werden, da ihre Mundgesundheit 
signifikant schlechter ist, als allgemein. Die Approbationsordnung Zahnmedizin 
und die Curricula könnten dies berücksichtigen. Weitere Schnitt-
stellen wären akutgeriatrische Krankenhausstationen und die Ent-
wicklung weitergehender Konzepte in der aufsuchenden Versor-
gung. 
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Zahnmedizin für Menschen 
mit besonderem  
Unterstützungsbedarf
Vorschläge der BZÄK zur Verbesserung der Versorgung.
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